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Nro . 45 . Oldenburgische wöchentliche Anzeigen .

Montag , den 2. November 1772 .
0 * ( 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 ) + 0

Verordnung .
Wir Christian der Siebende , von Gottes Gnaden , König zu Dannemark ,

Norwegen , der Wenden und Gothen , Herzog zu Schleswig , Holstein , Stormarn
und der Dithmarschen , Graf zu Oldenburg und Delmenhorst 2c. 2c. Fügen hies
mit jedermanniglich zu wissen : Nachdem ein unterm 23ften April , dieses Jahrs , erlassenes
kayserliches Patent , wodurch die Reichs Constitution vom 16ten August 1731 , wegen Abs
ftellung der Handwerksmißbräuche , aufs neue eingeschärfet , und in verschiedenen Punkten
noch weiter , als bereits in No . 1765 geschehen , ausgedehnet , bey uns eingeliefert worden ,
welches folgendermassen lautet :

Wir Joseph der Andere von Gottes Gnaden erwählter Römischer Kayfer ,
zu allen Zeiten Mehrer des Reichs , in Germanien und zu Jerusalem König , Mits
regent und Erbthronfolger der Königreiche Hungarn , Bdheim , Dalmatien , Croa =
tien und Slavonien 2c. Erzherzog zu Desterreich , Herzog zu Burgund und
Lothringen , Großherzog zu Toskana , Großfürst zu Siebenbürgen , Herzog zu
Mayland und Baar , gefürsteter Graf zu Habsburg , Flandern und Tyrol 2c. 2c.

Entbieten allen und jeden Kuhrfürsten , Fürsten , geist und weltlichen Prälaten , Grafen ,
Freyen , Herren Rittern , Knechten , Landmarschällen , Landeshauptleuten , Landvögten ,
Hauptleuten , Vitdomen , Vögren , Pflegern , Verwefern , Amfleuten , Landrichtern ,
Schultheisen , Bürgermeistern , Richtern , Råthen , Bürgern , Gemeinden , und sonst allen
andern Unseren und des Reichs Unterthanen und Getreuen , was würden , Standes oder
Wesens die sind , denen dieser Unser kayserlicher offener Brief , oder glaubwürdige Abschrift
davon zu sehen , oder zu lesen vorkommen wird , unfern Freund Better und Sheimlichen
Willen , kayserliche Huld , Gnade und alles Gutes , und thun Euer ( bden Lbden , And . And .

Lbden Loden und Euch hiemit zu wissen : Nachdem Uns von Kuhrfürften , Fürsten and
Ständen bey der allgemeinen Reichsversammlung geziemend angesuchet worden , was massen
der um Abstellung verschiedener in Handwerkssachen eingerissenen schädlichen Mißbrauche
im Jahr 1731 errichtete Reichsschluß , und darnach bereits damals ins Scich ergangene
Kayserliche Patenten etlicher Orten genau nicht beobachtet werden , anbey eine fernerweite
gedachten Reichsschlusses Erstreckung und Verfügung auf einige andere noch vorwaltende
Handwerksmißbräuche erforderlich sey , worüber an uns von der Reichsverfammlung ein
und anderes in Vorschlag gebracht , nüglich eingerathen , und von uns die gebetene kayser
liche Begnehmigung nach Inhalt Unseres dahin erlassenden kayserlichen Commissions Decreti .
ertheilet worden ist ; Als setzen , ordnen , und gebieten wir solchemnach aus kayserlicher
Machtvollkommenheit hiemit , daß

Erstlich , obgedachter Reichsschluß vom Jahre 173r allenthalben durchs ganze Reich
genauest einzuhalten , und zwar sowohl unter den in demselben auf die contravenirende Meis
fter und Gesellen gesetzten , als auch insbesondere gegen die Gesellen , so den Mißbrauch des
sogenannten blauen Montags hartnäckig fortfehen wollten , zu erstreckenden Strafen , daß
nemlich selbige nach gebührend beschehener obrigkeitlichen Erkänntniß wegen ihrer llebertre
tung und Ungehorsams in dem H. R. Reich auf ihren Handwerken an keinem Ort paßiret ,
sondern von jedermånniglich für Handwerks unfähig und unschtig gehalten , auch wann
fie ausgetreten , ad valvas Curiarum oder andern öffentlichen Orten angeschlagen , und
aufgetrieben werden , so lang und so viel , bis sie solches ihres Berbrechens und Unfugs wes
gen , obrigkeitlich abgestraft , und publica anthoritate zu ihren Handwerken wiederum ads
mittiret worden , mit welcher Straf auch gegen diejenigen Meister und Gesellen , so derglew
chen Uebertreter wissentlich , hindangesetzer berührter ihnen kund gerhaner obrigkeitlichen Era



fånntniß , für tüchtig und Handwerks fähig zu halten , und zu Treibung des Handwerks
beförderlich seyn wollten , zu verfahren seye , wie dann

Zweytens , die an vielen Orten fortdaurende Haltung der sogenannten blauen Mon
tage ( wo fich die Handwerksgesellen der Arbeit eigenmächtig entziehen , und nebst den saum¬
seeligen , welchen mit dem Herumschwärmen gedienet ist , auch die willige Arbeiter mit Wi
derspruch der Meisterschaft davon abgehalten , und mit den gröfferen Haufen zu ziehen , we
nicht genöthigt , doch veranlasset werden , so , daß an den Orten , wo dergleichen Unfug
nicht geftattet wird , oft ein angel an Handwerksgesellen erscheinet , weilen sie diese Orte
auf ihrer Wanderschaft vermeiden ) hiemit und fürs fünftige nicht nur unter vorgemeldten
Strafen den Handwerksburschen zu verbieten , sondern auch derselben Aufnahm und Beher .
bergung an diesen Lagen allen Wirthen , Gastgebern , Schenken und andern dergleicher
Personen durchgängig und nachdrucksam zu untersagen , wobey den Lands und Ortsherres
die Bestrafung des ein und andern Contravenienten , wie auch die zu treffende Einrichtung
überlassen bleibet , nach welchen den Handwerksgesellen nach Maaß derjenigen Tage , so sie
Fünftig mehr , als zeither üblich gewesen , in der Arbeit bleiben , eine Vermehrung des Lohns
billigermassen angedeyhen , und sie zum Fleiß aufmuntern müsse .

Drittens , da man zeither bey verschiedenen Handwerfen , und insbesondere bey der
Weberey , wo zu Förderung ein und anderer Arbeit die Personen weiblichen Geschlechts
nüßlich gebraucht werden können , derselben Zulassung nicht gestattet worden , solches hiemit
und fürs künftige abzustellen , und den Meistern hierunter freye Hand zu lassen , mit der
Vorsehung , daß keinem Gesellen , der bey einem Meister , oder in einer Werkstatt gearbei
tet , wo zu Fertigung der Arbeit auch Weibspersonen geholfen haben , dieserthalb der min
deste Vorwurf gemacht werden , noch eine Handwerksstrafe statt haben solle , welche viel
mehr die Lands oder Ortsobrigkeit gegen diejenigen Handwerker , so dergleichen Vorwurfs
oder Bestrafung sich anmassen wollten , vorzukehren hat .

Viertens , da ferner für das gemeine Wesen nicht zuträglich , daß , wie es zeither
üblich gewesen , einem jeden Handwerksmeister nicht mehr als einen Lehrbuben zu gleicher
Zeit zu haben , auch nur eine eingeschränkte Zahl von Gesellen zu halten , erlaubt seyn soll ,
wodurch dann ein geschickter Meister oft mehrere Arbeit wegweisen , und der , so die Ferti
gung der Arbeit begehret , solche einem weniger geschickten und schlechten Arbeiter übergeben
muß , dahero hierunter auch die Abänderung zu treffen , daß den Meistern die Haltung mehr
als eines Lehrbubens und der nöthigen Zahl von Gesellen , wovon auch die verheuratheten
Gesellen , zumalen bey Commercialhandwerkern nicht auszuschliessen , zu erlauben , diese
Bestimmung aber doch , so wie jene der Anzahl der im vorhergehenden Articulo zugelassenen
Weibspersonen nach Bewandniß der besondern , nicht an allen Orten gleich gearteten , und
bey verschiedenen Handwerksinnungen sich ungleich zeigender Umständen jeder Lands und
Ortsobrigkeit zu überlassen seye .

Die Fortsetzung folgt künftig .

I . Gerichtl . Proclam . und Publicat .
1 ) Es sind der Syndicus Lorenz und der Nathsverwandter Nitter gesonnen , ihre , auß

Dierk Schmeiers Concurs , an sich gelösete , in der Kloster Mark belegene vier
Jück 20 Ruthen Landes , den riten Dec . h . a. , Nachmittags , um 2 Uhr , zum
Sprump , verkaufen zu lassen .

Die Angabe ist den zten Dec. a . c. , ben hiesiger königl . Regierung und
Oberappellations Gerichte .

2 ) Arnold Dierksen , zu Wiemstorf , ist gewillet ,
geldsete Haus und Hof cum Pertinentiis ,
Eidewarden belegen , den sten Dec . a . c .
Bolke Langen Hause , verkaufen zu lassen .

das , aus Johann Luers Concurs ,
und einen Hamm Landes , ohnweit
Nachmittags um 2 Uhr , in weyland

Die Angabe ist den isten Dec. a . c. , beym königl . Landwührder Amtsgerichte .
3 ) Nicolaus Johann Claussen , hat seine , im Seefelder Aussendeich belegene , olim

Addick Riesebiethers Erben Stelle , zu 17 ein halb Jück Landes cum Pertinentiis ,
an Luer Lientjen verkauft .

Die Angabe ist den 24ßen Nov. a . c. , beym königl. Schweper Amtsgerichte .



4 ) Rabbe Klåner , zu Bastrup , ist gewillet , ein , ihm abgelegenes Heuerhaus nebst
dabey befindlichen Hofe und 18 Scheffel Saat Landes , den 26sten Nov. h . a . ,
Vormittags um 10 Uhr , in seinem Hause , verkaufen zu lassen .

Die Angabe ist den 23sten Nov. , beym königl . Delmenhorstischen Landgerichte .

$ ) Henrich Koch , zum Seefelde , ist gesonnen , einige im Harmenhuser Felde belegene

Heu und Weyde Vandereyen , ingleichen die sogenannte Mohrweyde , am sten

December , Vormittags um 10 Uhr , in Johann Ehlers Wirthshause , zum
Momnichhofe , verkaufen zu lassen .

Die Angabe ist den isten Dec. a . c . , beym königl . Delmenhorstischen Landgerichte .

6 ) Wehland Harm Henrich Meyers , sum Barrel , sämmtliche Creditores , haben ihre

Forderungen , am 24fien Nov. a . c. , beym königl . Delmenhorstischen Landgerichte

anzugeben und gehörig zu bescheinigen .

7 ) Wann oberlich resolviret worden , daß künftig für ein Grab , auf St . Nicolai Kirch .

hof dieselbst , eben soviel , als für eine Grabstelle , auf St . Lamberti Kirchhof , be

zablet werden foll : So wird solches zu jedermanns Wissenschaft hiedurch bekannt

gemachet .
Oldenburg er Confiftorio , den 28ften October 1772 .

von Warendorff . L. Gr . von Schmettau . Wolters . von Schreeb . von Berger .

3 ) Wann die Eigenthümer der schadhaften Pfänder , ausser dem Damm Thore , jenseits
des blauen Hauses , ihre Pfänder , als : No . 1 , 17 , 18 , 39 , 40 und 41 bis

hierzu nicht répariren lassen : So wird denenselben hiermit anbefohlen , nunmehrs

innerhalb acht Lagen , die Reparation gehörig verrichten zu lassen ; widrigens

zu gewärtigen , daß solche , auf ihre Kosten , werde ausgedungen werden .

Decretum Oldenburg in Curia , den 29sten October 1772 .
Bürgermeister und Nath hieselb .

3 ) Es sollen am 12ten November , dieses Jahres , 2 bis 300 Stück eichen Bäume , die

zum Theil zu Krummholz zu gebrauchen stehen , in der Pastorey Holzung , zu

Wiefelstede , öffentlich , meistbietend , verkauft werden . Wer demnach zu kaufen

gedenket , kan sich gedachten Tages und Ortes einfinden , die Conditiones verneh

men und bieten .

Rastede , den 20ften October 1772 .
von Römer .

10 ) Es sollen zwey alte dannene Scharfen , von der Herrschaftlichen Hartwarder Mühle ,

am roten November a . c . , des Nachmittags um 2 Uhr , auf gedachtem Mühlen

Wårfe , öffentlich , an die Meistbietende verkauft werden . Können sich also liebs

Haber daselbst einfinden und kaufen .

Hartwarden , den 27sten October 1772 .

Oldenburger Getraide - Preiß .
Ditmarscher alter weisser Weißen ,
dito rothen

Wurster neuer Weißen ,

Getrockneter Rocken ,

Neuer Wurster Rocken ,
Wurster Wintergårste ,

Sommergårfte ,
Butjad . Wintergärfte ,

Sommergårste ,
weiffer Haber ,
schwarzer Haber ,

SWurster Bohnen ,
Butjad .

Weisse Erbsen ,

זיו

Tollner .

125 Rthlr . Louisb ' or .

IIS

150

115
II4

72
69
68
66

36

00

J . D . Olde .



II . Drivatfachen .

1 ) Es sind weyland Jacob Finken Wittwe , vor ungefähr 14 Tagen , zwey Füllen zuge
laufen , welche der Eigenthümer gegen Anweifung der Merkmale , und Erlegung
des Graßgeldes und der Kosten wieder erhalten fan .

2 ) Dem Arien von Lahr jun . , bey der Seefelder Kirche wohnhaft , ist am 22ften diefes

ein schwarzes Enterfüllen , welches ziemlich groß ist , ein kleines weisses Zeichen vor

dem Kopf , und an dem einen Hinter Fuß weisse Haare hat , weggekommen .
Wer ihm davon . Nachricht geben fan , erhält eine gute Belohnung .

3 ) Die Bormünder von Hermann Anton Georgs Kinder , und Johann Diederich Alt

mann , laffen , die aus dem Concurs geldfete Eylert Brunkensche Brinksiterey ,

als : Haus , Garten und Kamp , imgleichen das Bentkensche Haus und Garten ,

am 21sten dieses , in Anton Henrich Streckmanns Hause , zu Bockhorn , verkaufen
oder verheuern . .

4 ) Dem Anton Reumann , beym Schwey wohnhaft , find am 22ften October , zwey
Pferde , deren eines fieben Jahre alt , rothbraun , und am linken Boeg mit H. B.

das andere aber fünf Jahre alt , schwarzbraun , und am linken Boeg mit einer R.

geschoren ist , von seinem Lande weggekommen . Wer solche dem Eigenthümer
anweisen kan , erhält eine gute Belohnung ..

5) Harm Hinrich Hollmann , zu Grubbenbühren , hat ein schwarzes Mutter Füllen ,

welches , ein kleines weisses Zeichen vor dem Kopfe hat , verlohren . Wer ihm ,
oder Dierk Harbst , zu Huntebrücke , solches anweisen kan , erhält eine gute Be

lohnung . .

6 ) Es ist weyland Gerd Zur Horff Wittwe , zu Ellmendorf , in der Bogten Zwischenahn ,

gewillet , 200 bis 250 Stück Eichen und Büchen Bäume , worunter gutes Bau

und Mühlen Holz vorhanden , am 9ten dieses , bey ihrem Hause , an den Meist
bietenden verkaufen zu lassen . .

7 ) E6 suchet jemand bey einer Herrschaft auf dem Lande , als Verwalter , oder Aufseher
der Güter , , oder allenfals bey guten Leuten als Informator bey Kindern , anzus

kommen . Er versteht das Landwesen , auch Brennen , Brauen und Matzen , ist

auch sonst in der Handlung erfahren .. In der Expedition der Anzeigen ist fernere

Nachricht zu erhalten . .

3 ) Weyland Herrn Amtsvogt Henrichs Tochter Vormünder , find zur Reparation ihrer

Pupillin , zu Wiefelstede belegenen Hauses , zwölf Fiemen Stroh benöthiget . Wer

solches an Ort und Stelle , zu Wiefelstede , zu liefern Luft hat , beliebe sich bey dem

Mitvormunde , Herrn Advocat Scholz , in Oldenburg , baldigst zu melden . .

) Bey der zu Copenhagen , den: 26sten des abgewichenen Monats October , gesche
Henen , 23ften Ziehung , der Zahlenlotterie , sind die Nummern 31 72 46 , 201

7 aus dem Glücksrade zum Vorschein gekommen . Die Gewinne werden promt

ausbezahlet , und die 24fte Ziehung , ist auf den 16ten dieses Monats angefeßet

worden , als wozu Einfäße , bis Dienstag , den roten dieses Monats angenommen

werden . Die folgenden Ziehungen werden immer von drey , zu drey Wochen , vor

fich gehen . Mehrere Erklärung von dem Einsage , dem Gewinne , und der Be

deutung des Billets . Wählt der Einfeger nur eine Nummer , so fan er nur auf

einen Auszug , oder auch einen bestimmten Auszug spielen . Ift sein Einfah

24 Grot , so gewinnt er , wenn er das verlangte Glück hat , durch die erste Spiels

Art Rthlr . , durch die andere 23 Rthlr . 24 Grot . .
5

Oldenburg , , den 2ten November 1772
C. H . Bruhn , General Collecteur :

10 ) Da ich mit Ausgang November , ohngefähr 60 Rthlr . , in Golde , vor meine Pu

pillen zinsbahr zu belegen habe ; so kan derjenige , welcher solche , zu 6 Procent ,

auf Zinse verlanget , mit den gehörigen Sicherheits Documenten , sich melden . .

Elsfleth , den : 30ften October : 1772 . . Rencken .

משמש Unter dem: 27ßen dieses, ist WhlkeMargarete Stubbemanns , verübter Diebstahle :

wegen , zu Lebenswieriger Zuchthaus . Strafe verurtheilet worden ..
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